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Wir stellen vor :

Die neue Fourieranleitung,
gültig ab 1. Januar 1974

Ge.vpr/z'r/z «z/Z Herr« OFzzr.tZ ZzzFr/zZ,

Koz/z/z/a/zzZzzzzZ z/er Fo«WewÄK/f«

Die Zentraltechnische Kommission des schweizerischen Fourierverbandes veröffentlichte im
«Der Fourier» Juni 1975 (Seite 262) ihr Rahmentätigkeitsprogramm für die Zeit vom 1. Juli
1975 bis 30. Juni 1977. Als Punkt 1 führt sie das Studium der Reglemente Fourieranleitung
und Truppenhaushalt, sowie der Änderungen VR, VRA und AW auf. In diesem Sinne werden
wir Ihnen in den nächsten Ausgaben unseres Fachorgans die neuen Reglemente (und Ände-

rungen VR) vorstellen. Wir tun dies in der Annahme, dass unsere Artikel abverdienenden
Rechnungsführern, aber auch den Sektionen und Ortsgruppen des Fourierverbandes wertvolle
Informationen und Hinweise liefern. Den Verfassern dieser Reglemente sind wir ausserordent-
lieh dankbar für ihre Mitarbeit.

Doch nun als erstes ein Interview mit Oberst Zahnd:

«Herr OFerrZ, 5/e r/e/Ze« rz'cF /rfz;«z//zcFerzzze/.je /z'z'r ezzz GerpräcL z'/Fer z//e «ezze Foz/rzera«/fzZ»«g
zzzr Ver/z/gz/zzg. U«rer« Lerer« FrazzcFe z'cF Jz'e zz/cFz «orzz/r/eZ/e« — zzzz'r Le/z«e« 5z'e (7«J/) a//e
zzzzz/ zeaFrezzz/ yerrcAzezfe«e« Dze«fZ/e/.sZzz«ge« z/zzr/Zezz zzvr 57e a/r zzerrZzz«z/;zz.s'Zzo//e« zz«z/ /acF/erF-
«z'rcL zzFerazzr yerrzer/e« K/arre«/eLrer oz/er 3cFz</&o?z/zva«z/««Ze« Lezzzze« /er«e«.

Sez'Z zezezz/eZ JaLrezz Lcw/vzzZKz/Zere« 57e z/ze Fozzrz'erreLzzZe«?»

Das Kommando der Fourierschulen wurde mir Mitte 1963 übertragen. Mit Ausnahme von
zwei Schulen — wegen Einsatzes als Gruppenchef in einer ZS — habe ich jährlich 4 Fourier-
schulen geleitet.

«/» z/zerez» Fa/Ze zzzerz/e« 5z'e «oc/; z« zZz'erezzz JzzFre z/ze /««/z/gjZe .SeLzz/e ZezVezz — ez« aza/zrFa/Z
èez«er^e«rzzzerZer JzzFz7zz««z, zzz z/ezrz z'cF FL«e« — rz'cLer azzcF z'«z Nazzzezz zz«rerer Lerer — Lerz/z'cF
graZzz/z'ere.'

Dar/ z'cF z'«z Fo/gezzz/ezz z/z'e E/zZrZeFzzzzg.yge.scLzeLze z/er zzezze« Fozzrzere«/ez7zz«g zzo/z'ere« zz«zZ 57e

azz/ zZz'ere TlrZ g/ez'cFzez'zzg «orr/eZ/e« a/r gezisZzgezz Va/er zfz'erer azzroezez'cFzzeZe« Hazze/FzzcFer?»

1. E«ZrZeFzz;zgrgereFze/rZe z/er »ezze/z Fozzn'eri7«/ez'Zzz«g

Ende 1970 wurde ich erstmals mit dem Problem der Erstellung einer neuen FA konfrontiert,
nachdem man festgestellt hatte, dass das alte, gleichnamige Reglement, gültig ab 1.1. 1966,
z. T. veraltet und die vorhandenen Lagerbestände bei der EDMZ langsam zur Neige gingen.

U«zf zee/rFe Grzz«z/zz/ee Zag z/e«z g««ze/z WerE zzzgrzzzzz/e?

Von einer Revision der bestehenden FA im Sinne einer Erneuerung und Erweiterung wurde
abgesehen. Die neue Anleitung sollte zu einem Lehr- und Handbuch für den Rechnungsführer
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ausgestaltet werden, das sowohl der Grundausbildung in der FS als auch der Weiterbildung
und dem Gebrauch im militärischen Alltag dient.

In erster Linie sollten in die neue FA die bis anhin in den Musterbuchhaltungen der Fourier-
schulen und Fouriergehilfenkursen verwendeten «Übersichten» und «Merkblätter» einbezogen
werden. Ferner sollten auch Vorschläge aus dem Benutzerkreis berücksichtigt werden.

Der zeitliche Ablauf wurde wie folgt geplant:

- bis Ende 1972 Bearbeiten eines druckfertigen Manuskriptes

- bis Ende 1973 Druck und Ausrüstung des Réglementes durch die EDMZ

- ab Januar 1974 Abgabe an die Truppe.

Wz'eraF dar zyez7ere Vorgehe« «zzr?

Man beschritt einen neuen Weg: die Anleitung wurde erst nach Berücksichtigung der Anre-
gungen seitens der Benützer in Arbeit genommen. Auf diese Weise erübrigte sich eine vor-
gängige Vernehmlassung.

MW Vorrc/dage azzr dez« Be«z7zer£rez7 ez'«ge,ga«ge«.?

Ja, eine recht erfreuliche Zahl, nachdem in der Dezembernummer 1970 des «Der Fourier» eine
Einladung unseres Waffenchefs an die Fachverbände und Einzelpersonen zur Mitarbeit und
Stellungnahme publiziert wurde. Im Juni 1971 erfolgte dann eine nochmalige, gezielte Auf-
forderung an die «Schweizerische Offiziersgesellschaft der Versorgungstruppen», den «Schwei-
zerischen Fourierverband», den «Verband Schweizerischer Fouiergehilfen» und den «Verband
Schweizerischer Militärküchenchefs» zur Konkretisierung der eingereichten Vorschläge.

Wer La/ Mere VorrcWage LearLez7e/2

Im März 1971, nach Ablauf der den Fachverbänden und Einzelpersonen gesetzten Einsende-
frist für Anregungen, beauftragte mich der Waffenchef, die Neufassung der Anleitung im
Rahmen einer kleinen, internen Arbeitsgruppe an die Hand zu nehmen.

Im Laufe des Jahres 1972 wurden dann die Manuskripte durch ad hoc zusammengestellte
Arbeitsgruppen, bestehend aus Quartiermeistern, Beamten des OKK, Übersetzern, Zeichnern
usw. bearbeitet.

IFteweJ K/ez'«arLez7 zz«d zez/razzLe«de HLL/ärzzwge« z« dz'erer P/rarc zzö/zg zaare«, r/e/// «za« rzcL
a/r Laze «z'cL/ zw. Wazz« zzzar da«« dar de/z«z7z'zze Ma««rLrz'p/ /er/z'g?

Im Februar 1973 konnte das Originalmanuskript der deutschen Fassung an das OKK zuhanden
des Stabes der Gruppe für Ausbildung als Genehmigungsinstanz zur Weiterleitung an die
EDMZ zum Druck übergeben werden. Die französische Version folgte im Mai 1973.

«Ja, zz«d da«« /ra/ ez'zze zzwzw/wgereZwze Verzögerzz«g ez«, dz'e z;«rere Lerer zaaLrrtrLez'«/zTL z/er-

La/L z/z/ereyrzerZ, zaez/ rz'e de« (7rzz«d derre/Le« «z'cL/ Le««en.»

Leider gab es Schwierigkeiten bei der Rohmaterialbeschaffung für den Plastikeinband, bedingt
durch die Oelkrise. Trotzdem konnte in der Fourierschule 1/74 eine Vorserie der Anleitung
mit einem provisorischen Einband ohne Druckknopfverschluss verwendet werden.
Die Auslieferung der FA in ihrer endgültigen Gestalt gemäss Verteiler wurde durch die
EDMZ im September 1974 begonnen.

«Kö««e« M'e zz«r Lzzrz z«/orz»z'i?re«, zzzar g<?ge«z7Ler der aLezz Fozzrz'era«/ez7zv«g aLrofzz/ «ezz z'r/P»

2. Nezz z« der Fozzrzera«/ez7.'z«g;

Die neue FA ist kein Reglement im eigentlichen Sinne des Wortes, der Stoff wird durch Über-
sichten, Tabellen, Merkblätter, Musterbelege und Checklisten dargestellt.
Die thematische Gliederung entspricht derjenigen des VR, die Ziffern fallen weg. Im Stich-
Wortverzeichnis ist die entsprechende Seitenzahl aufgeführt.
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Neu sind die Kapitel:
Personelles, Sanitätsdienst, Pferde und Maultiere, Feldpostdienst, Ausrüstung und Material,
Reglemente und Drucksachen, Land-, Sach- und Unfallschäden, Militärisches Kontrollwesen
und AC-Belange.

Im Anhang wurden neu untergebracht:
Begriffsbestimmungen, gebräuchliche Signaturen, Arbeitsabläufe (Checklisten), Musterbuch-
haltungsbelege, Tabelle für Küchenkorpsmaterial.

Wesentlich erneuert wurden:

- im Kapitel Verpflegung Truppenhaushalt und Wasserversorgung

- im Kapitel Unterkunft Rekognoszierung und Biwak

- im Kapitel Mobilmachung Pflichtenheft des Fouriers

Schliesslich darf das ausführliche Stichwortverzeichnis nicht unerwähnt bleiben.

An den Wettkampftagen der hellgrünen Verbände in Fribourg war bei der fachtechnischen
Prüfung festzustellen, dass das «Aha-Erlebnis» über die neue Fourieranleitung oft erst dort,
also bei intensivem Gebrauch, erfolgte und sich äusserte im Ausspruch: «Was, so viel steht in
diesem Reglement!» Wir unterbrechen hier dieses Gespräch und werden Fortsetzung und
Schluss in der Augustnummer veröffentlichen.

/. vSVnc&er

125 Jahre Kriegsmaterialverwaltung
Am 10. Juni feierte die KMV — Zentralverwaltung mit ihrem Direktor, Brigadier Haug,
sowie das Personal der KMV-Betriebe 125 Jahre Kriegsmaterialverwaltung. Wieso ausgerech-
net am 10. Juni? —- Nun, der Bundesrat wählte am 10. Juni 1850 Oberstlt Wurstemberger,
Angehöriger des eidgenössischen Artilleriestabes zum ersten «eidgenössischen Verwalter des

Materiellen».
Artikel 119 der Militärorganisation 1850 hatte folgenden Wortlaut: «Der Inspektor der
Artillerie besorgt alles, was auf seine Waffe Bezug hat, er sorgt für die Vervollkommnung der
Verteidigungsmittel und wacht über die Anschaffung, den Bau, die Aufbewahrung und den
Unterhalt des Kriegsmaterials der Eidgenossenschaft und der Kantone. Dem Inspektor der
Artillerie ist ein Verwalter untergeordnet, welcher alles Materielle der Eidgenossenschaft
besorgt und die in den eidgenössischen Werkstätten beschäftigten Arbeiter, sowie die Ver-
fertigung von Waffen, Kriegsfuhrwerken und dergleichen leitet und beaufsichtigt.» Aus dem
Einmannbetrieb ist in 125 Jahren ein Grossunternehmen geworden.

Die Kriegsmaterialverwaltung (KMV) hat heute eine Vielfalt von Aufgaben zu erfüllen.
Zu diesem Zwecke sind ihr die 39 eidgenössischen Zeughäuser, die 8 Armeemotorfahrzeug-
parks (AMP), die 10 AMP-Depots, 2 Pulvermühlen und das eidgenössische Munitionsdepot
unterstellt. Sie hat auch die Oberaufsicht über die 24 kantonalen Zeughäuser.
Die Zeughäuser befassen sich zur Hauptsache mit der Verwaltung, sowie dem Unterhalt des
Armeematerials, sowie den Reserven an Material und Munition. Die Ausrüstungen der Trup-
pen, einschliesslich deren Munition, sowie ein Teil der Motorfahrzeuge, werden dort einheits-
weise zusammengefasst gelagert und stehen jederzeit zur Übernahme durch die Truppe bereit.
Periodisch werden diese Ausrüstungen auf ihre Funktions- und Einsatzbereitschaft überprüft,
unterhalten und repariert.
Ganz allgemein ist zu sagen, dass die Ausrüstung der Truppe mit technisch anspruchsvollem
Material auch die Struktur und Aufgabenstellung der Zeughausbetriebe wesentlich verändert
hat. Handelte es sich früher noch um Betriebe, die sich zur Hauptsache mit Lagerungs- und
Wartungsaufgaben befassten, so tragen sie heute durchwegs den Charakter industrieller Unter-
nehmen. (Radar, Elektronik, Übermittlung und Geniematerial z. B.) Die beiden Bilder sollen
die Entwicklung illustrieren bei der Geschützinstandstellung: einst und jetzt.
Nicht in den Aufgabenbereich der KMV gehören dagegen die Entwicklung und die Beschaf-
fung von Kriegsmaterial. Hier ist die Gruppe für Rüstungsdienste (GRD) zuständig.
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